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Problemeinführung

A. Der Tod des Arztes

Der Tod eines Arztes oder einer Ärztin1 versetzt das familiäre sowie nähere 
soziale Umfeld in Trauer. Diese Trauer wird zumeist von einer hohen Belas-
tung der Hinterbliebenen begleitet, die mit der Regelung familiärer und priva-
ter Verhältnisse einhergeht. Nicht selten hat sich der verstorbene Arzt mit einer 
Einzelpraxis oder im Wege einer Kooperation mit anderen Ärzten einen Ver-
mögenswert aufgebaut und möchte, dass auch seine Erben noch davon profitie-
ren. Die Veräußerung der Praxis an einen Nachfolger oder ihre Abwicklung ste-
hen daher im Vordergrund der Nachlassabwicklung. Dies nicht zuletzt, weil mit 
dem Erbfall im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 1922 Abs. 1 BGB 
automatisch und einheitlich alle vererblichen Rechte und Verbindlichkeiten auf 
den Erben oder die Miterben2 übergehen.3

Der Wert einer Arztpraxis hängt dabei zu einem Großteil vom ideellen Pra-
xiswert (Goodwill) ab.4 Der Goodwill bestimmt sich nach der Gewinnaussicht 
der Praxis, welche wiederum wesentlich von einem vorhandenen Patienten-
stamm abhängt.5 Das zeigt sich in der Praxis schon daran, dass der Goodwill 
in Verträgen über den Verkauf einer Arztpraxis durch die Übereignung der Pa-
tientenkartei realisiert wird.6 Um ebendiesen Patientenstamm und damit den 
Praxiswert zu erhalten, ist eine vorübergehende Praxisweiterführung unabding-

1 In der Arbeit findet nur die männliche Form Verwendung. Dies ist kein Ausdruck persön-
licher Anschauung des Verf., sondern dient einzig der besseren Lesbarkeit.

2 In der Arbeit wird sprachlich der Begriff des Erben oder der Erben verwendet. Sofern 
sich abweichende Ergebnisse für eine Erbengemeinschaft ergeben, wird diese explizit als sol-
che benannt und dadurch zum Alleinerben abgegrenzt.

3 Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 Rn. 195–196; Müller-Christmann, in: BeckOK-BGB, 
§ 1922 Rn. 17.

4 BGH MedR 2011, 580 (Rn. 7–8); BGH MedR 2008, 365 (366); OLG Saarbrücken NJW-
RR 1998, 341.

5 BGH MedR 2011, 580 (Rn. 25); BGH MedR 2008, 365 (366); OLG Saarbrücken NJW-
RR 1998, 341; Empfehlungen des Deutschen Ärzteblatts zur Bewertung von Arztpraxen, Dt. 
Ärztebl. 2008, A-2778.

6 Vgl. Frehse/Kleinke, in: Saalfrank, Hdb. Medizin- und Gesundheitsrecht, § 1 Rn. 229; 
Kamps, NJW 1992, 1545 (1547); Katzenmeier, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, Ab-
schnitt IX, Rn. 34 (Fn. 75); Krafczyk in: BeckOF-Medizinrecht, Abschnitt 5.1.4.1 Rn. 10; Wil-
helmi, in: BeckOGK-BGB, § 453 Rn. 830 (Stand: 01.08.2022).



2 Problemeinführung

bar. Nur so wird den Erben eine wertgerechte Veräußerung der Arztpraxis er-
möglicht.

Darüber hinaus sehen sich die Patienten dem Umstand ausgesetzt, dass ihr 
Arzt verstorben ist. Neben persönlicher Betroffenheit werden die Patienten sich 
um ihre eigene Behandlung sorgen. Die enge Beziehung zwischen Arzt und 
Patient ist ein das Medizinrecht beherrschendes Prinzip: Der Patient legt die 
Sorge um sein Leben und Wohlergehen in die Hände des Arztes, sodass sich die 
ärztliche Behandlung aus Sicht des Patienten oft als existentielle und von Ver-
trauen geprägte Situation darstellt.7 Es gilt daher im Falle des Ablebens, neben 
den Interessen der Erben, auch die Versorgungskontinuität der Patienten sicher-
zustellen.

Um den Interessen der Erben sowie der Patientenversorgung Rechnung zu 
tragen, wird den Erben im Berufs- und Vertragsarztrecht die Möglichkeit er-
öffnet, die Praxis im Fall des Todes des Praxisinhabers vorübergehend durch 
einen entsprechend qualifizierten8 Berufsträger fortzuführen. Die vorüber-
gehende Praxisweiterführung im Todesfalle wird uneinheitlich als Witwenquar-
tal9, Gnadenquartal/Gnaden-Vierteljahr10 oder Praxisverwesung11 bezeichnet. 
Die uneinheitliche Bezeichnung hat keine Auswirkung auf die Einordnung oder 
die Voraussetzungen dieses Rechtsinstituts.12 Allerdings wirft das Rechtsinsti-
tut in der Praxis eine Vielzahl bis heute ungeklärter Fragen auf, die mit Rechts-

7 BVerfG NJW 1979, 1925 (1930); BGH NJW 1959, 811 (813); Spickhoff, in: Spickhoff, 
Medizinrecht, Einleitung, Rn. 18.

8 Die genauen Voraussetzungen, die neben der Approbation (vgl. § 2 Abs. 1 BÄO) an den 
weiterführenden Arzt zu stellen sind, hängen von der dogmatischen Einordnung des Rechts-
instituts ab, siehe dazu Teil 1 Kap. 4 B II (S. 121ff.).

9 Hochgesang, in: Schiller, BMVÄ, § 4 Rn. 87 ff.; Pawlita, in: jurisPK-SGB V, § 95 
Rn. 384; BT-Drucks. 18/4095, 147.

10 Plagemann, in: Münchener Anwaltshandbuch Sozialrecht, § 18 Rn. 69; Beitrag „Gna-
den-Vierteljahr“ o. V., in: Der Arzt und sein Recht, Oktober 1992, 4; tendenziell auch die sozi-
algerichtliche Rspr., siehe nur LSG NRW MedR 1998, 377 (381) (zum Vertragsarztrecht) und 
SG Düsseldorf, Beschl. v. 23.12.2008 – S 2 KA 160/08 ER –, BeckRS 2009, 50297 (zum Ver-
tragszahnarztrecht); siehe aber SG München, Urt. v. 01.10.2014 – S 38 KA 1035/13 –, BeckRS 
2016, 72001: „sog. Witwenquartal oder Gnadenquartal“.

11 Halbe, in: Narr, Ärztliches Berufsrecht, Kap. 20 Rn. 11; im Bereich der Notariats-
abwicklung hat der Begriff des „Notariatsverwalters“ denjenigen des „Notariatsverwesers“ 
ersetzt, da dieser nicht mehr zeitgemäß sei, BT-Drucks. 13/4184, 36. Im Berufs- und Vertrags-
arztrecht wird die Bezeichnung „Praxisverwalter“ bisher nicht vertreten.

12 In der Arbeit findet einheitlich die Bezeichnung der Person des weiterführenden Arz-
tes als „Praxisverweser“ Verwendung. Der Begriff der Verwesung mag zwar aufgrund seines 
biologischen Ursprungs auf den ersten Blick absurd anmuten, beschreibt aber letztlich nichts 
anderes als den natürlichen Prozess der Zersetzung nach dem Tod. Dieser Gedanke beschreibt 
die Tätigkeit des weiterführenden Arztes zumindest in Teilen zutreffend, geht es doch gerade 
darum, einen abrupten Verfall des Praxissubstrats zu verhindern und die Praxis aus Sicht des 
Erben geordnet abzuwickeln oder zu verwerten. Denn letztlich besteht das Bedürfnis vorläu-
figer Weiterführung, wie auch von Fiedler, GesR 2011, 326 angeführt, auch, wenn ein Verkauf 
durch die Erben nicht gewollt oder nicht möglich ist, da die Weiterführung in diesen Fällen der 
geordneten Einstellung des Betriebs dient. Für die Bezeichnung des Rechtsinstituts wird ein-
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unsicherheit für die beteiligten Erben, die Vorkehrungen treffenden Ärzte, die 
hinterbliebenen Partner einer ärztlichen Kooperation, die handelnden Ärzte-
kammern und Kassenärztlichen Vereinigungen sowie nicht zuletzt für die auf 
diesem Gebiet tätigen Berater einhergeht. Diese Abhandlung soll einen Beitrag 
zur Rechtssicherheit auf dem Gebiet des Gnadenquartals leisten.

B. Bestehende Regelungen zum Gnadenquartal 
und faktische Ausgangslage

Abhängig davon, ob der Verstorbene rein privatärztlich tätig war oder zur Teil-
nahme an der vertragsärztlichen Versorgung gemäß § 95 Abs. 1 Satz 1 SGB V zu-
gelassen war, treten neben die im 5. Buch des BGB geregelten Vorschriften des 
Erbrechts berufs- und vertragsarztrechtliche Regelungen zum Gnadenquartal.

War der Verstorbene rein privatärztlich tätig, so richtet sich das Gnadenquar-
tal nach der berufsrechtlichen Regelung des § 20 Abs. 2 MBO-Ä13. Gemäß § 20 
Abs. 2 MBO-Ä kann „[d]ie Praxis einer verstorbenen Ärztin oder eines verstor-
benen Arztes zugunsten ihres Witwers oder seiner Witwe, ihrer Partnerin oder 
seines Partners nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder 
eines unterhaltsberechtigten Angehörigen in der Regel bis zur Dauer von sechs 
Monaten nach dem Ende des Kalendervierteljahres, in dem der Tod eingetreten 
ist, durch eine andere Ärztin oder einen anderen Arzt fortgesetzt werden“. Rein 
privatärztlich tätige Ärzte konnten im Jahre 2020 auf einen Patientenstamm zu-
rückgreifen, der aus 8,73 Millionen Menschen mit einer privaten Krankenvoll-
versicherung bestand.14 Allerdings waren rund 26,8 Millionen Menschen privat 
zusatzversichert.15 Während die Anzahl der Menschen mit einer privaten Kran-
kenvollversicherung 2021 nahezu unverändert blieb, stieg die Zahl der privaten 

heitlich auf den Begriff „Gnadenquartal“ zurückgegriffen. Die Quartale, während denen die 
Weiterführung erfolgt, werden als „Gnadenquartale“ bezeichnet. Die Bezeichnung als Wit-
wenquartal erweckt fälschlicherweise den Eindruck, eine Weiterführung sei nur zugunsten der 
Witwe, nicht aber zugunsten sonstiger Erben möglich.

13 (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte in der Fas-
sung des Beschlusses des 124. Deutschen Ärztetages 2021 in Berlin. Die MBO-Ä stellt sich 
lediglich als Empfehlung der BÄK an die LÄK dar. Rechtsverbindlich sind erst die von den 
LÄK in Form einer Satzung beschlossenen Berufsordnungen. Die MBO-Ä wird als Muster 
dieser Abhandlung zugrunde gelegt. Soweit von Bedeutung, wird auf abweichende Umsetzun-
gen in den Berufsordnungen der LÄK zurückgegriffen.

14 Statista, Anzahl der Mitglieder und Versicherten der gesetzlichen und privaten Kran-
kenversicherung in den Jahren 2016 bis 2022, abrufbar unter https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-und-versichertenzahl-im-vergleich/, Stand: 
22.11.2022, zul. abgerufen am 30.12.2022.

15 Statista, Anzahl der Mitglieder und Versicherten der gesetzlichen und privaten Kran-
kenversicherung in den Jahren 2016 bis 2022, abrufbar unter https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-und-versichertenzahl-im-vergleich/, Stand: 
22.11.2022, zul. abgerufen am 30.12.2022.
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Zusatzversicherungen um 3,4 % auf 28,4 Millionen.16 Neben der ambulanten 
Versorgung beziehen sich die Zusatzversicherungen aber erfahrungsgemäß vor 
allem auf die stationäre Versorgung sowie Zahntarife.17

War der Verstorbene zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen, findet 
neben § 20 Abs. 2 MBOÄ die vertragsarztrechtliche Regelung des § 4 Abs. 3 
Satz 1 BMVÄ18 Anwendung. Diese sieht vor, dass die Kassenärztliche Vereini-
gung die Weiterführung der Praxis durch einen anderen Arzt bis zur Dauer von 
zwei Quartalen genehmigen kann. 183.336 Ärzte und Psychotherapeuten nah-
men zum 31. Dezember 2021 an der vertragsärztlichen Versorgung teil, davon 
152.028 Ärzte.19 99.307 dieser Ärzte waren Vertragsärzte, 556 waren Partner-
ärzte20, 23.003 Ärzte waren in Einrichtungen, 20.235 in freier Praxis angestellt, 
und 8.927 Ärzte nahmen kraft Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versor-
gung teil.21

Demzufolge sehen sich die Erben von ca. 100.000 Vertragsärzten nach dem 
Tod des Vertragsarztes mit dem Problem konfrontiert, dass die Zulassung des 
Arztes mit seinem Tod gemäß § 95 Abs. 7 SGB V endet. Der Wert einer Ver-
tragsarztpraxis hängt maßgeblich mit dem Vertragsarztsitz zusammen, dessen 
Nachbesetzung für die Erben von großem Interesse ist. Neben der praktischen 
Umsetzung und der Dogmatik der Regelung des § 4 Abs. 3 Satz 1 BMVÄ ist 
daher der Zusammenhang zwischen Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes und 
Gnadenquartal zu erforschen.22

16 Pressemitteilung der PKV v. 27.01.2022, abrufbar unter https://www.pkv.de/verband/
presse/pressemitteilungen/positiv-trend-verstaerkt-immer-mehr-wechsel-in-die-private-
krankenversicherung/, zul. abgerufen am 30.12.2022.

17 Vgl. Zahnzusatzversicherung bleibt auf Erfolgskurs, abrufbar unter https://www.ver 
sicherungsbote.de/id/4903676/Zahnzusatzversicherung-bleibt-auf-Erfolgskurs/, Stand: 25.10. 
2021 sowie PKV-Branchenzahlen: Krankenzusatzversicherungen als Hoffnungsträger, abruf-
bar unter https://www.versicherungsbote.de/id/4869904/Krankenversicherung-PKV-Zu satz-
versicherung/, Stand: 02.08.2018, beide zul. abgerufen am 30.12.2022.

18 Bundesmantelvertrag-Ärzte v. 20.04.2020.
19 KBV, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand: 31.12.2021, S. 3, 

abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/2021-12-31_BAR_Statistik.pdf, zul. abgerufen 
am 30.12.2022.

20 Als Partner-Ärzte werden diejenigen Ärzte bezeichnet, die als Jobsharing-Juniorpart-
ner eine Kooperation mit einem bereits zugelassenen Vertragsarzt derselben Fachrichtung ein-
gehen. Dadurch kann ihnen auch in für Neuzulassungen gesperrten Planungsbereichen eine 
beschränkte Zulassung erteilt werden. Der GBA hat gem. § 101 Abs. 1 Nr. 4 SGB V in sei-
nen Richtlinien entsprechende Ausnahmeregelungen erlassen. Ursprünglich wurde die Koope-
ration zwischen Vertragsarzt und Jobsharing-Juniorpartner zur gleitenden Praxisübergabe an 
einen Nachfolger entwickelt, siehe KBV, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregis-
ter, Stand: 31.12.2021, S. 3, abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/2021-12-31_BAR_
Statistik.pdf, zul. abgerufen am 30.12.2022.

21 KBV, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand: 31.12.2021, S. 3, 
abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/2021-12-31_BAR_Statistik.pdf, zul. abgerufen 
am 30.12.2022.

22 Dazu sodann Kap. 2 A II (S. 48 ff.).
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Vor dem Hintergrund, dass sich ärztliche Kooperationen seit Jahren wach-
sender Beliebtheit erfreuen, verwundert es, dass § 4 Abs. 3 Satz 1 BMVÄ keine 
Regelung für den Fall des Todes eines Arztes trifft, der bis zu seinem Tod Ge-
sellschafter einer ärztlichen Kooperation war. Im Jahre 2021 standen 47.585 
(hausärztliche und fachärztliche) Einzelpraxen 18.856 hausärztlichen, fachärzt-
lich fachgleichen und fächerübergreifenden sowie versorgungsbereichsüber-
greifenden Berufsausübungsgemeinschaften gegenüber.23 51.302 Ärzte, die an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnahmen (inkl. angestellter Ärzte), waren 
in Berufsausübungsgemeinschaften tätig.24 Von den 99.307 Vertragsärzten 
im Jahre 2021 waren 42.007 in Berufsausübungsgemeinschaften tätig,25 was 
einem Anteil von rund 42,3 %26 entspricht.

Die Berufsausübungsgemeinschaft ist aber nicht die einzige Kooperation, 
die den Einzelpraxen Konkurrenz macht. So waren im Jahre 2020 in Einrichtun-
gen, die Medizinische Versorgungszentren (im Folgenden: MVZ), Einrichtun-
gen nach § 311 SGB V, KV-Eigeneinrichtungen und kommunale Eigeneinrich-
tungen umfassen, 24.601 Ärzte (inkl. Angestellter Ärzte) tätig.27 Insbesondere 
die Zahl der MVZ ist seit ihrer Einführung im Jahre 2004 jährlich gewachsen. 
Im Jahre 2017 gab es 331 neuzugelassene MVZ, im Jahre 2018 erreichte die 
Anzahl neuzugelassener MVZ mit 35228 sogar den vorläufigen Höchstwert seit 
Einführung im Jahre 201429. Am 31.12.2018 wurden 3.173 MVZ gezählt, am 
31.12.2019 sogar 3.539 MVZ, sodass sich die Zahl der neuzugelassenen MVZ 
mit 366 im Vergleich zum Vorjahr wiederum erhöht hat.30 Diese Zahl stieg im 
Jahre 2020 weiter auf 3.846 MVZ, im Jahre 2021 sogar auf 4.179 MVZ.31 Ärzte 

23 KBV, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand: 31.12.2021, S. 26, 
abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/2021-12-31_BAR_Statistik.pdf, zul. abgerufen 
am 30.12.2022.

24 KBV, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand: 31.12.2021, S. 26, 
abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/2021-12-31_BAR_Statistik.pdf, zul. abgerufen 
am 30.12.2022.

25 KBV, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand: 31.12.2021, S. 26, 
abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/2021-12-31_BAR_Statistik.pdf, zul. abgerufen 
am 30.12.2022.

26 Prozentangaben sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
27 KBV, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand: 31.12.2021, S. 26, 

abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/2021-12-31_BAR_Statistik.pdf, zul. abgerufen 
am 30.12.2022.

28 KBV, Entwicklungen der Medizinischen Versorgungszentren, Statistische Informa-
tionen zum Stichtag 31.12.2021, S. 3, abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/mvz_
entwicklungen.pdf, zul. abgerufen am 30.12.2022.

29 KBV, Entwicklungen der Medizinischen Versorgungszentren, Statistische Informa-
tionen zum Stichtag 31.12.2021, S. 3, abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/mvz_
entwicklungen.pdf, zul. abgerufen am 30.12.2022.

30 KBV, Entwicklungen der Medizinischen Versorgungszentren, Statistische Informa-
tionen zum Stichtag 31.12.2021, S. 3, abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/mvz_
entwicklungen.pdf, zul. abgerufen am 30.12.2022.

31 KBV, Entwicklungen der Medizinischen Versorgungszentren, Statistische Informa-
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üben ihren Beruf mithin immer häufiger gemeinsam in größeren Praxisstruk-
turen aus.

Das zeigt, dass eine Beschränkung des Gnadenquartals auf den Bereich der 
Einzelpraxis zu kurz greift. Vielmehr muss auch und gerade der Tod eines in 
ärztlicher Kooperation32 tätigen Arztes hinreichend rechtssicher geregelt wer-
den. War der Arzt Gesellschafter einer ärztlichen Kooperation, so gilt es über 
das Erb-, Berufs- und Vertragsarztrecht hinaus die gesellschaftsvertraglichen 
Regelungen oder – in Abwesenheit einer solchen – die gesetzliche Rechtsnach-
folge zu beachten.

Die Thematik des Gnadenquartals gewinnt nicht nur deswegen weiter an 
Relevanz, weil die Zahl der Ärzte in Deutschland seit Jahren zunimmt, son-
dern auch, weil die Ärzteschaft immer älter wird. Der Anteil jener berufstäti-
ger Ärzte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, liegt bei 8,5 %, während 
über 13 % zum 31.12.2021 zwischen 60 und 65 Jahre alt waren.33 Im Jahre 
2021 waren 56.449 der Ärzte, die an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nahmen, 50–59 Jahre alt, was einem Anteil von 37,1 % entspricht.34 31.276 der 
an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte waren 60–65 Jahre 
alt (20,6 %) und 17.817 dieser Ärzte waren über 65 Jahre alt (11,7 %).35 Das 
Durchschnittsalter der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Ärzte liegt bei 54,2 Jahren.36

Betrachtet man korrespondierend zu der zuvor dargestellten Altersstruktur 
deutscher Ärzte die Statistiken zu Sterbefällen in Deutschland, verdeutlicht dies 
die Praxisrelevanz dieser Arbeit: Mit 105.933 Fällen fielen ca. 11,28 % der Ster-
befälle in Deutschland 2019 auf die Gruppe der 50 bis 65-Jährigen37. Diese Al-

tionen zum Stichtag 31.12.2021, S. 3, abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/mvz_
entwicklungen.pdf, zul. abgerufen am 30.12.2022.

32 Obgleich auch Organisationsgemeinschaften ärztliche Kooperationen darstellen, wer-
den Organisationsgemeinschaften in dieser Arbeit nicht näher behandelt. Denn im Falle von 
Organisationsgemeinschaften liegt nicht „eine“ Praxis vor, sondern die Kooperation erschöpft 
sich in diesem Fall in der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen, siehe Quaas, in: Quaas/
Zuck/Clemens, Medizinrecht, § 15 Rn. 14.

33 BÄK, Ergebnisse der Ärztestatistik zum 31. Dezember 2021, abrufbar unter https://
www.bundesaerztekammer.de/baek/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2021, zul. abgeru-
fen am 30.12.2022.

34 KBV, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand: 31.12.2021, S. 16, 
abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/2021-12-31_BAR_Statistik.pdf, zul. abgerufen 
am 30.12.2022.

35 KBV, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand: 31.12.2021, S. 16, 
abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/2021-12-31_BAR_Statistik.pdf, zul. abgerufen 
am 30.12.2022.

36 KBV, Gesundheitsdaten, Stand: 31.12.2021, abrufbar unter https://gesundheitsdaten.
kbv.de/cms/html/16397.php, zul. abgerufen am 30.12.2022.

37 Statista, Anzahl der Sterbefälle in Deutschland nach Altersgruppen im Jahr 2019, ab-
rufbar unter https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1013307/umfrage/sterbefaelle-in-
deutschland-nach-alter/, zul. abgerufen am 30.12.2022.
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tersgruppe machte im Jahr 2021 einen Anteil von 57,7 % der an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte aus.38

C. Ziele dieser Arbeit und Vorgehensweise

Nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Bedeutung ärztlicher Kooperationen ist 
das Ziel dieser Arbeit, die Rechtsstellung der Erben beim Tod eines Gesell-
schafters einer ärztlichen Kooperation umfassend zu erforschen. Dazu sind im 
Sinne einer notwendigen Vorarbeit bislang ungeklärte Rechtsfragen der berufs-, 
sozial- und vertragsarztrechtlichen Regelungen des Todes eines in Einzelpra-
xis tätigen Vertragsarztes einer Lösung zuzuführen (Teil 1). Schwerpunktmäßig 
wird die aktuelle Rechtslage dargestellt, die – so viel sei vorweggenommen – 
dogmatisch nicht überzeugt.39 Trotz prominent geäußerter Kritik40 und dem 
Hinweis auf offene dogmatische Fragen41 sind weder die Satzungs- noch der 
Gesetzgeber der Aufforderung, das Gnadenquartal überzeugend zu regeln, 
nachgekommen.

Dem voranzustellen ist die Frage, ob die Erben – ausgehend von der wirt-
schaftlichen Bedeutung der Arztpraxis – einen Anspruch aus Art. 14 Abs. 1 GG 
darauf haben, die Arztpraxis vorübergehend durch einen Arzt weiterführen zu 
lassen.42 Ebenso gilt es, einen Anspruch der Erben auf Verlängerung des in § 20 
Abs. 2 MBO-Ä, § 4 Abs. 3 Satz 1 BMVÄ genannten Weiterführungszeitraums 
von sechs Monaten bzw. zwei Gnadenquartalen zu prüfen.43 Der Hauptanwen-
dungsbereich des Gnadenquartals liegt im Vertragsarztrecht, da es im engen 
Zusammenhang mit dem ebenfalls dem Eigentumsschutz dienenden Verfahren 
zur Nachbesetzung von Vertragsarztsitzen nach § 103 Abs. 3a, 4 SGB V steht.

Teil der Untersuchung des Rechtsinstituts ist auch ein umfassender Blick 
auf die praktische Handhabung. Diese Abhandlung soll nicht nur zur wissen-
schaftlichen Diskussion über die Thematik des Gnadenquartals beitragen, son-
dern den Betroffenen auch einen Überblick darüber geben, wie die Ärztekam-
mern und Kassenärztlichen Vereinigungen dieses Rechtsinstitut in der Praxis 
handhaben.44 Neben der Untersuchung von Berufsordnungen, öffentlich zu-

38 KBV, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand: 31.12.2021, S. 16, 
abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/2021-12-31_BAR_Statistik.pdf, zul. abgerufen 
am 30.12.2022.

39 Dazu Kap. 4 (S. 97 ff.).
40 Siehe nur Kamps, NJW 1995, 2384 (2389); Pawlita, in: jurisPK-SGB V, § 95 Rn. 382; 

Schmidt-Recla, in: Laufs/Kern/Rehborn, Hdb. Arztrecht, § 24 Rn. 30.
41 Jüngst Möller, GesR 2020, 286 (287); ders./Ketteler-Eising, Ärztliche Kooperationen, 

36–37.
42 Kap. 2 A (S. 41 ff.).
43 Kap. 2 B (S. 63 ff.).
44 Dazu Kap. 3 (S. 71 ff.).
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gänglichen Informationsblättern und Satzungen wurden diejenigen Ärztekam-
mern und Kassenärztlichen Vereinigungen, deren Regelungen oder deren Hand-
habung von den erwähnten § 20 Abs. 2 MBO-Ä oder § 4 Abs. 3 Satz 1 BMVÄ 
abweichen, schriftlich um eine kurze Stellungnahme gebeten. Dieser Bitte 
sind die Ärztekammern und Kassenärztlichen Vereinigungen erfreulicherwei-
se überwiegend nachgekommen. Denn Ziel dieser Arbeit ist es, einen wissen-
schaftlichen Beitrag zur dogmatisch überzeugenden Weiterentwicklung des 
Rechtsinstituts unter Einbeziehung der Praxis und ihrer Bedürfnisse zu leisten. 
Dadurch soll die Arbeit vor allem auch zu einem einheitlicheren Umgang in der 
Praxis und einer Übereinstimmung von gesetzlicher Regelung und deren Hand-
habung beitragen. Da das Rechtsinstitut berufsrechtlich bis in die erste Hälfte 
des 20. Jahrhunderts zurückreicht, beginnt der erste Teil der Arbeit mit einer 
umfassenden Darstellung der Historie des Rechtsinstituts.45 Diese Analyse soll 
Aufschlüsse über den Sinn und Zweck des Gnadenquartals, dessen dogmatische 
Einordnung sowie dessen praktische Handhabung in der Vergangenheit geben.

Die gefundenen Ergebnisse zum Gnadenquartal in der Einzelpraxis finden 
sich in einem hier unterbreiteten Regelungsentwurf wieder. Die mögliche Re-
gelung de lege ferenda46 fasst die grundrechtlichen sowie einfachgesetzlichen 
Vorgaben zusammen und berücksichtigt dabei die praktische Handhabung in 
der Vergangenheit und Gegenwart samt Rückmeldungen der Ärztekammern 
und Kassenärztlichen Vereinigungen. Disziplinübergreifend wird auch die Ab-
wicklung der Praxen anderer freier Berufe untersucht.47 Neben den naheliegen-
den Zahn- und Tierärzten betrifft dies Apotheker, Steuerberater, Rechtsanwälte 
und Notare. Da die Beziehungen zwischen dem Erben und dem Praxisverweser 
nach hier vertretener Auffassung privatrechtlich zu regeln sind, bezieht Teil 1 
mögliche Ausgestaltungen dieser privatrechtlichen Beziehung bei der Frage 
ein, wie das Gnadenquartal dogmatisch überzeugend und interessengerecht ge-
regelt werden kann. Die Ausführungen des 1. Teils schließen mit dem Rege-
lungsentwurf zum Gnadenquartal in der Einzelpraxis sowie einer Stellungnah-
me zu praxisrelevanten Fragen des Gnadenquartals ab.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wird das Gnadenquartal auf den Tod eines Arz-
tes in ärztlichen Kooperationen – hier beschränkt auf die Berufsausübungs-
gemeinschaft und das MVZ – übertragen. Zunächst bedarf es der Prüfung, ob 
§ 20 Abs. 2 MBO-Ä und § 4 Abs. 3 Satz 1 BMVÄ nur auf die ärztliche Ein-
zelpraxis anwendbar sind, oder sich deren Geltung auch auf Berufsausübungs-
gemeinschaften und/oder MVZ erstreckt.48 Dem schließt sich eine historische 
Betrachtung des Gnadenquartals in ärztlichen Kooperationen an.49 Die Aus-

45 Kap. 1 (S. 17 ff.).
46 Dazu Kap. 6 (S. 177 ff.).
47 Sodann Kap. 5 (S. 161 ff.).
48 Dazu S. 227 ff. (Vorbemerkung Teil 2).
49 Kap. 7 (S. 231 ff.).
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führungen zum Gnadenquartal in Berufsausübungsgemeinschaften werden in 
die möglichen gesellschaftsrechtlichen Folgen des Todes eines Gesellschafter-
Arztes – Auflösung der Berufsausübungsgemeinschaft sowie Fortsetzung ohne 
oder mit den Erben – unterteilt.50 Die Prüfung des Gnadenquartals in MVZ er-
folgt sowohl für den im MVZ angestellten Arzt als auch für den im MVZ tä-
tigen Vertragsarzt.51 Der Entwurf einer Regelung de lege ferenda wird sodann 
um die Ergebnisse des 2. Teils ergänzt,52 bevor die Gesamtergebnisse dieser 
Abhandlung zusammenfassend dargestellt werden.

D. Die Arztpraxis als Teil des Nachlasses

Der Arbeit vorangestellt wird eine nähere Betrachtung dessen, was der Erbe 
eines Arztes in Bezug auf die Arztpraxis tatsächlich erbt.

Das Vermögen (die Erbschaft) geht gemäß § 1922 Abs. 1 BGB „als Ganzes“ 
auf die Erben über. Dies ist Ausdruck des erbrechtlichen Prinzips der Gesamt-
rechtsnachfolge, die § 1922 Abs. 1 BGB als Grundnorm des Erbrechts statu-
iert.53 Unter Erbschaft54 im Sinne des § 1922 Abs. 1 BGB ist die Gesamtheit 
der vererbbaren Rechtsverhältnisse unter Einschluss der Verbindlichkeiten zu 
verstehen.55

Regelmäßig gehen auf die Erben die vermögensrechtlichen Rechtsverhält-
nisse des Erblassers über, sofern sich nicht aus dem Gesetz die Unvereinbarkeit 
des Übergangs ergibt.56 Davon ausgehend, treten die Erben in Schuldverhält-
nisse im Zusammenhang mit der Arztpraxis ein, und die im Zusammenhang mit 
der Arztpraxis stehenden Verbindlichkeiten gehen auf die Erben über.57 Dies 
betrifft insbesondere ein möglicherweise bestehendes Mietverhältnis über die 

50 Kap. 8 A I–III (S. 241 ff.).
51 Kap. 9 B (S. 277 ff.) (im MVZ angestellter Arzt) und Kap. 9 C (S. 279 ff.) (im MVZ tä-

tiger Vertragsarzt).
52 Kap. 10.
53 Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 Rn. 3; Preuß, in: BeckOGK-BGB, § 1922 Rn. 1 (Stand: 

01.11.2022).
54 Mitunter wird im Gesetz anstatt von Erbschaft von Nachlass gesprochen. Ein inhalt-

licher Unterschied ist damit aber nicht verbunden, siehe Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 
Rn. 18; Müller-Christmann, in: BeckOK-BGB, § 1922 Rn. 11.

55 BGH NJW 1988, 2729; Große-Boymann, in: Burandt/Rojahn, Erbrecht, § 1922 BGB, 
Rn. 11; Krätzschel, in: Firsching/Graf, Nachlassrecht, § 1 Rn. 8; Leipold, in: MüKo- BGB, 
§ 1922 Rn. 17; der Übergang der Verbindlichkeiten folgt jedenfalls aus § 1967 BGB, siehe dazu 
Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 Rn. 16; Preuß, in: BeckOGK-BGB, § 1922 Rn. 159 (Stand: 
01.11.2022).

56 Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 Rn. 19; Preuß, in: BeckOGK-BGB, § 1922 Rn. 161–
162 (Stand: 01.11.2022).

57 Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 Rn. 110; Riedel, in: BeckOGK-BGB, § 1922 Rn. 454 
(Stand: 01.11.2022).
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Praxisräume sowie Arbeitsverhältnisse58 mit dem Praxispersonal. Auch geht 
neben den Verbindlichkeiten und Rechtsverhältnissen jedenfalls das Eigentum 
an den zur Arztpraxis zählenden Wirtschaftsgütern über.59

Zu fragen gilt es, ob darüber hinaus die Arztpraxis als wirtschaftliche Ein-
heit übergeht. Der Rechtsprechung des BSG zufolge beschreibt die Arztpraxis 
die „Gesamtheit der gegenständlichen und personellen Grundlagen der Tätig-
keit des […] Arztes als Vermögensgegenstand“60. Für ein vom Erblasser be-
triebenes Handelsgeschäft ergibt sich bereits aus § 22 Abs. 1 HGB, dass dieses 
als wirtschaftliche Einheit in den Nachlass fällt.61 Grundsätzlich fallen auch 
gewerbliche Unternehmen, die kein Handelsgewerbe sind, als wirtschaftliche 
Einheit in den Nachlass,62 sofern es möglich ist, dass der Erbe das Unterneh-
men als Einheit weiterführt oder auf einen Dritten überträgt.63 Die Vererblich-
keit von gewerblichen Unternehmen als wirtschaftliche Einheit ist also dann zu 
verneinen, wenn die berufliche Tätigkeit und die Person des Inhabers derart eng 
verknüpft sind, dass eine Weiterführung des Unternehmens als wirtschaftliche 
Identität ohne den vormaligen Inhaber nicht möglich erscheint.64 Dann würden 
lediglich die einzelnen Wirtschaftsgüter im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
gemäß § 1922 Abs. 1 BGB mit dem Tod des Erblassers auf den Erben überge-
hen, nicht jedoch das Unternehmen als Einheit.65

Obgleich bei Freiberuflerpraxen, wie zum Beispiel einer Arztpraxis, übli-
cherweise eine enge Bindung zwischen Mandanten bzw. Patienten und dem Be-
rufsträger besteht, sind auch diese als wirtschaftliche Einheit vererblich, wenn 
sie durch den Erben fortzuführen oder veräußerbar sind.66 Dass die Arztpraxis 
ein wirtschaftlicher Organismus ist, der auf den Erben übergeht und den der 
Erbe durch einen Praxisverweser weiterführen kann, ist in der Rechtsprechung 
des BFH anerkannt.67 Berufsrechtlich ordnet § 20 Abs. 2 MBO-Ä ausdrück-
lich die Weiterführung der Praxis zugunsten der dort genannten Personen an.68  
Vertragsarztrechtlich sieht § 4 Abs. 3 Satz 1 BMVÄ eine vorübergehende Wei-

58 Speziell Große-Boymann, in: Burandt/Rojahn, Erbrecht, § 1922 BGB, Rn. 28; Müller-
Glöge, in: ErfK-ArbR, § 620 BGB, Rn. 36.

59 Riedel, in: BeckOGK-BGB, § 1922 Rn. 454 (Stand: 01.11.2022).
60 BSG, Urt. v. 29.09.1999 – B 6 KA 1/99 R –, SozR 3-2500 § 103 Nr. 5 Rn. 38; zum Be-

griff der Arztpraxis als wirtschaftliche Einheit siehe BAG NZA-RR 2012, 219 (Rn. 35, 37).
61 Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 Rn. 108; Müller-Christmann, in: BeckOK-BGB, 

§ 1922 Rn. 72; Weidlich, in: Grüneberg, BGB, § 1922 Rn. 9.
62 BGH NJW 1951, 229 (230).
63 Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 Rn. 109; Müller-Christmann, in: BeckOK-BGB, 

§ 1922 Rn. 73.
64 Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 Rn. 110; Müller-Christmann, in: BeckOK-BGB, 

§ 1922 Rn. 73; Stürner, in: Jauernig, BGB, § 1922 Rn. 6.
65 Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 Rn. 110.
66 Leipold, in: MüKo- BGB, § 1922 Rn. 110; Müller-Christmann, in: BeckOK-BGB, 

§ 1922 Rn. 73; Riedel, in: BeckOGK-BGB, § 1922 Rn. 453 (Stand: 01.11.2022).
67 BFH NJW-RR 2010, 1451; BFH NJW 1981, 2535 (2536).
68 Zur Auslegung des § 20 Abs. 2 MBO-Ä siehe Kap. 4 A (S. 97 ff.).
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